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Kontrol lbefugnisse und -pf l ichten durch hierzu ermächtigte 

bzw. verpf l ichtete Leitungskader der bewaffneten Organe 

darstel l t .

Die Spezif ik des zweiten Hauptweges der Gestal tung von An

lässen unterstreicht aus Sicht der bewußten Nutzung der Poten

zen der strafprozessualen Verdachtshinweisprüfung, insbesondere 

unter dem Aspekt der Off iz ial is ierung inoff iz iel ler Beweismit

tel ,  zur Effekt iv ierung der Tät igkeit  des MfS die vom Genos

sen Minister mehrfach geforderte Notwendigkeit  der weiteren 

Oual i f iz ierung des pol i t isch-operat iven Zusammenwirkens mit  

den Partnern in den unterschiedl ichsten gesel lschaft l ichen Be

reichen. Ausgehend vom Wesen und den grundlegenden Zielstel

lungen des pol i t isch-operat ive-n Zusammenwirkens gi l t  es auch 

bei der Off iz ial is ierung im Rahmen der Verdachtshinweisprüfung 

bewußt die Dialekt ik zwischen der geziel ten Unterstützung die

ser Organe durch das MfS, damit s ie ihren spezif ischen Ver

antwortungen noch besser gerecht werden können, und der Nutzunc 

der Potenzen dieser Organe zur Qual i f iz ierung der Lösung der 

dem MfS übertragenen Aufgaben beim Schutz und der gestal tenden 

Einf lußnahme auf die gesel lschaft l iche Entwicklung in der DDR 

zu berücksicht igen.

Dies setzt ein planmäßig gestal tetes, kameradschaft l iches und 

von gegenseit iger Hi l fe und Unterstützung geprägtes Verhält

nis der Diensteinheiten des MfS zu den Partnern des Zusammen

wirkens voraus. Hier in eingeschlossen ist  die konsequente 

Durchsetzung der Erfordernisse der Konspirat ion und Geheimhal

tung gegenüber den Partnern des pol i t isch-operat iven Zusammen

wirkens und die Kenntnis der konkreten jur ist isch f ix ierten 

Voraussetzungen zum Tätigwerden der Partner des Zusammenwir

kens und der dabei wahrnehmbaren Befugnisse, Rechte usw. 

durch die jewei l igen Organe, Einr ichtungen, Inst i tut ionen.


